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1 Vorbemerkung 
 
Die folgenden Beschreibungen der Bauausführung und 
Organisation des Projektablaufes stellen den jetzigen 
Stand unserer Bearbeitung und Planung dar.  
 
Die Baubeschreibung beschreibt den Standard der Ge-
bäude und Wohnungen, und damit das „Bausoll“, das 
die Baugemeinschaft den einzelnen Baugruppenmit- 
gliedern schuldet.  
 
Der Grunderwerb ist im September 2024 erfolgt. Im  
Dezember 2025 wurde die Baugenehmigung erteilt.  
In den nun folgenden Planungsphasen sind die Stan-
dards zu konkretisieren und verbindlich zu beschließen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Lage in der Stadt 

Das Baugrundstück, bestehend aus den Grundstücken 
Böttcherstraße 12, Filterstraße 7 und Papenstraße 34, 
ist Teil des derzeit unbebauten Quartiers 33 der Stral-
sunder Altstadt. Innerhalb der UNESCO-Welterbestätte 
„Historische Altstädte Stralsund und Wismar“ gelegen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kommt dem Ort eine besondere Bedeutung zu.  
Über den Garten des Blockinnenbereichs hat das 
Grundstück einen unmittelbaren Bezug zur Kulturkirche 
St. Jakobi, die historischer Namensgeber für das ge-
samte Viertel ist. 

Kulturkirche St. Jacobi 

Luftbild (Quelle: GoogleMaps) 

Quartier 33 



                                            Quartier 33F – F wie Familie 
 
 

 

 Seite 3 von 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lageplan M 1:1.000 

1.2 Planungsziele 
 
• Gestalterisch anspruchsvolle Bebauung an 

Böttcher-, Filter- und Papenstraße 
• Wiederherstellung der historischen Konturen des 

Eckgebäudes Böttcherstraße / Filterstraße 
• Attraktive Wohnungen mit Raumhöhen ab 

ca. 2,70m 
• Wohneinheit mit freiberuflicher Nutzung im 

Erdgeschoss des Eckgebäudes Böttcherstraße / 
Filterstraße, Raumhöhe 2,70m – 3,20m 

• Barrierefreie Einheiten in allen im Erdgeschoss 
befindlichen Wohneinheiten 

• Energieeffiziente Gebäudekonzeption und 
Haustechnik 

• „Effizienzhaus 40“, erfüllt Anforderungen an 
„Klimafreundliches Wohngebäude“ für Förderung in 
KfW-Programmen 

• Preiswerte, individuelle, hochwertige Wohnungen 
• Bereitstellung von 2 Stellplätzen auf dem 

Grundstück Böttcherstr. 12, für privates Carsharing 
bzw. für kurzzeitiges Halten zum Be- und Entladen  

• Gestaltung privater und gemeinschaftlicher 
Freibereiche (Terrassen, Balkone, Dachterrassen, 
Gemeinschaftsgarten im Blockinnenbereich) 

• Gemeinschaftliche Nutzung im Erdgeschoss des 
Eckgebäudes Böttcherstraße (Co-Working) 
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Der Blockinnenbereich als gemeinschaftlich genutzter 
Außenraum bildet das „grüne Herz“ des Ensembles.  
Neben Rasen- und Pflanzbereichen können hier ein 
Spielplatz, ein Ort zum gemeinsamen Essen sowie 
Hochbeete für „Urban Gardening“ entstehen.  
 
Große Einzelbäume als Schattenspender sorgen für ein 
angenehmes Klima und unterstützen die Zonierung des 
Innenbereichs in private und gemeinschaftliche Flächen. 
 
Eine Durchwegung des Gartens bildet für die Bewoh-
ner/Innen einen „kurzen Weg“ zu Fahrradständern und 
Pkw-Stellflächen sowie zu den Flächen für die Müll- 
Entsorgung und erlaubt damit auch spontane Begeg-
nungen unter Nachbarn. 
 
Das Bauvorhaben wird in Form einer Baugemeinschaft 
organisiert. Die einzelnen Mitglieder der Baugemein-
schaft können bei der Gestaltung Ihrer Wohnung  
(Positionen leichter Trennwände, Bodenbeläge, sanitäre 
Ausstattung) eigene Vorstellungen verwirklichen.  
 
Mehrleistungen oder Minderleistungen können realisiert 
werden, Eigenleistungen können erbracht werden.  
Im Zuge der Planungsabstimmung werden daraus 
Mehr- oder Minderkosten ermittelt und nach 
Fertigstellung individuell abgerechnet. 
 
Die im Weiteren beschriebenen Standards sowie Grund-
risse und Ansichten mit allen dargestellten Bauteilen wie 
Fenster, Geländer, Badobjekte, Zwischenwände, Türen 
(ausgenommen Möblierung und Küchen) sind Grund-
lage des Kostenrahmens und damit des Baubudgets. 
  
 
 
 

Lageplan M 1:500 

Familienwohnen	im	Quar/er	33	in	Stralsund

Arbeitsgemeinschaft Quartier 33F - F wie Familie
 Frankenstraße 33     18439 Stralsund     Tel.: 03831 / 34 06 750     mobil: 0178 / 187 73 92     silke@flassnoecker.de

Lageplan M. 1:500
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1.3 Nutzung, Aufteilung  
 
Das Gebäudeensemble ist gemäß der städtebaulichen 
Situation in 2 Hausgemeinschaften mit jeweils eigener 
Adressbildung unterteilt.  
 
Darin entstehen 7 Wohneinheiten, eine Wohneinheit mit 
Option auf freiberufliche Nutzung sowie ein Apartment. 
Um jungen Familien bezahlbare Wohnungen anbieten 
zu können, wurden kompakte Wohnungen entworfen, 
die sehr rationell auf kleiner Fläche viel Wohnkomfort 
bereitstellen.  
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2 Bauwerk 
 
2.1 Allgemein 
 
Die Baugemeinschaft setzt sich das Ziel, mit einem 
Gebäude in Holzbauweise nachhaltige, energie-
effiziente und umweltverträgliche Konstruktionen und 
Baustoffe einzusetzen, um die Standards für ein 
Qualitätssiegel und damit Förderungen über zins-
verbilligte Kredite der KfW zu ermöglichen. 
In der weiteren Bearbeitung werden unterschiedliche 
Konstruktionsprinzipien weiterentwickelt und finanziell 
verglichen, um die für das Gesamtprojekt angemessene 
Variante zu ermitteln.     
 
Die Bauausführung erfolgt nach den gültigen DIN- 
Normen, den anerkannten Regeln der Technik sowie 
nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). 
 
 
2.2 Rohbau 
 

2.2.1 Gründung und Bodenplatte 
Gründung gemäß Bodengutachten und statischem 
Erfordernis, Stb.-Bodenplatte gem. Statik  
 

2.2.2 Tragende Wände   
Außenwände in Holzrahmenweise, tragende 
Innenwände als Holzständerwerk- oder 
Holzmassivkonstruktionen nach statischem Erfordernis 
 

2.2.3 Nichttragende Wände 
Holzständerwände oder Trockenbauwände d = ca. 100 
bis 125 mm gemäß DIN 18 183, in Nassräumen mit 
Feuchtraumbeplankung; 
oder Strohbauplatten als selbsttragende Innenwände 
 

2.2.4 Decken  
Brettstapel-, Brettsperrholz- oder Holzbalken- 
decken nach statischem Erfordernis 
 

2.2.5 Dach 
Satteldächer als zwischengedämmte, diffusionsoffene 
Holzkonstruktionen mit Pfannendeckung; 
Begehbare, als Dachterrassen genutzte Flachdächer mit 
Gefälledämmung oder aufgeständerter, hinterlüfteter 
Unterkonstruktion, Dachabdichtung 3-lagig aus hoch-
wertigen bituminösen Dichtungsbahnen 
 
 
2.3 Fassaden 
 

2.3.1 Fassaden  
Die Fassaden werden als Putzfassaden auf geeigneten 
Holzwerkstoffplatten hergestellt.  
   

2.3.2 Balkone, Geländer 
Geländer in Metallrahmenkonstruktion mit Einzelstab- 
füllung, feuerverzinkt und nach Farbkonzept des Gebäu-
des lackiert, Terrassenabtrennungen als holzbekleidete 
Trennwand bzw. als Abstellbereich. 
 

2.3.3 Fenster und Fenstertüren 
Fenster und Fenstertüren als Holzfenster mit Isolierver-
glasung, U-Wert gemäß Berechnungen nach GEG und 
des QNG. 
 
Anzahl der Fenster, Art der Öffnungen (z.B. Öffnungsflü-
gel, Schiebetüren, Festverglasungen) und Größe der 
nach Budget zu erstellenden Fenster sind in den Fassa-
denzeichnungen festgelegt. Änderungswünsche im De-
tail einzelner Gesellschafter sind nach grundsätzlicher 
Zustimmung der Architekten möglich, es werden Mehr- 
oder Minderkosten ermittelt, die nach Abschluss der 

Baumaßnahme mit der/dem einzelnen Gesellschafter/In 
abzurechnen sind.  
 

2.3.4 Sonnenschutz 
Der sommerliche Wärmeschutz wird nach den Vorgaben 
des Wärmeschutznachweises – wo erforderlich – mit  
außenliegenden, in die Fassadengestaltung integrierten 
Sonnenschutzanlagen und/oder Sonnenschutzvergla-
sungen gewährleistet.  
 

2.3.5 Hauseingangstüren  
Gemäß Anforderungen an bauphysikalische Belange 
und Sicherheitsbelange, hoher Anteil an sichtbaren 
Holzprofilen 
 

2.3.6 Sicherungstechnik 
Zweiflügliges Holztor an Zufahrt zu Böttcherstr. 12, 
Drehflügeltor an Gartenseite der Passage Böttcherstr. 
12 (Stahlkonstruktion).  
Alle Hauseingangstüren mit Türstation (Sprechanlage) 
und Videokamera.  
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3 Haustechnik 
 
3.1 Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen 
 
Es werden alle Gebäude des Quartiers mit elektrischen 
Wärmepumpen und einem Erdwärmesondenfeld mit 
„kaltem Nahwärmenetz“ betrieben.  
 
Die Bemessung der Heizungsanlage erfolgt auf Grund-
lage der Wärmebedarfsermittlung. Steigleitungen wer-
den in Installationsschächten bzw. „unter Putz“ verlegt. 
 
Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung, ausgelegt 
entsprechend Wärmebedarfsberechnung, in Einzelfällen 
mit Heizkörpern ergänzt. In Bädern Heizkörper als 
Handtuchtrockner. Wasser- und Wärmemengenzähler in 
jeder Wohneinheit (WE). 
 
 
3.2 Elektrische Anlagen 
 

3.2.1 Allgemein 
Installation nach VDE-Vorschriften. Installation in Tech-
nik- und Abstellräumen als Feuchtraumausführung auf 
Putz bzw. Holzwerkstoffplatte. 
Alle Installationen der Wohnungen als Unterputzinstalla-
tion, je nach Raumstruktur in Aus-/Wechselschalter oder 
Serienschaltung.  
 
Die Installation ist in mehreren Stromkreisen aufgeteilt 
und abgesichert.  
Unterverteilung in der jeweiligen WE; Zählerzentrale im 
Hausanschlussraum (HAR).  
Anschlüsse für Deckenleuchten in jedem Raum. 
Anordnung der Schalter / Steckdosen gemäß Planung. 
Schalterprogramm: Fabrikat GIRA, reinweiß. 
TV-Anschluss und Telefonanschluss im Wohnbereich 
 

Richtgrößen des Ausstattungsgrades,  
Anzahl der Steckdosen (Do); Deckenauslässe (DA); 
Wandauslässe (WA); TV-Anschlüsse (TV); Netzwerk- 
Anschlüsse (Cat); Sonderanschlüsse (Son): 
(Letzteres betrifft Anschlüsse für Backofen, Mikrowelle, 
Spülmaschine, Dunstabzug gem. jeweiliger Küchenpla-
nung.) 
 
Zimmer bis 25 m²: 7 Do; 1TV; 1 CAT; 1 DA 
Zimmer bis 40 m²: 12 Do; 1TV; 1 CAT; 2 DA 
Küche:  10 Do; 1 DA; 4 Son  
Bad:   4 Do; 1 DA; 2 WA 
  
Im Zuge der Elektroplanung können Mehrleistungen als 
Sonderleistungen realisiert werden.   
 

3.2.2 Schwachstromanlagen 
Tür-Ruf-Gegensprechanlage mit Türöffner und Video- 
kamera, Wohnsprechstellen in jeder Wohnung mit Ruf- 
unterscheidung zwischen Hauseingangstür und Woh-
nungstür. 
 

3.2.3 PV-Anlage 
Zur weiteren Verbesserung der Energieeffizienz der Ge-
bäude wird die Installation einer Photovoltaikanlage auf 
den Dächern der Häuser und des Carports mit Batterie-
speicher untersucht. Die Vorgaben des UNESCO-
Welterbes erlauben auf den sichtbaren Dachflächen 
nicht die Installation der bekannten Solar-Module, so 
dass farb- und baugleiche Solar-Dachziegel zur Anwen-
dung kommen müssen. In der Planung und im Bauan-
trag ist die PV-Anlage bereits berücksichtigt, so dass 
diese bei positiver Entscheidung durch die Mitglieder der 
Baugemeinschaft umgesetzt werden kann. In den der-
zeit dargestellten Kosten ist die PV-Anlage nicht enthal-
ten. 
 
 

3.3 Raumlufttechnik 
 
Alle Wohnungen erhalten eine kontrollierte Komfortlüf-
tungsanlage, als dezentrale Lösung mit Wärmerückge-
winnung.  

Alle innenliegenden Sanitär- oder Hauswirtschafts-/Ab-
stellräume erhalten eine dezentrale, mechanische Ent-
lüftung, welche die Anforderungen an Lüftungsstufe 2 
(Reduzierte Lüftung) gem. DIN 1946-6 erfüllen. Damit 
wird die notwendige Lüftung zur Sicherstellung der hy-
gienischen Mindestanforderungen sowie des Bauten-
schutzes (Feuchte) unter üblichen Nutzungsbedingun-
gen bei teilweise reduzierten Feuchte- und Stofflasten 
infolge zeitweiliger Abwesenheit von Nutzern erbracht. 
In den Bädern und WCs wird die Leistung der Lüfter bei 
eingeschaltetem Licht erhöht und nach dem Ausschalten 
verzögert wieder abgesenkt. 

Die Grundlage für die Planung der Abluftanlage ist die 
DIN 1946-6. Die Anordnung der Abluftventilatoren in den 
Bädern, WCs und Abstellräumen mit Waschmaschinen-
anschluss erfolgt nach einem noch zu erstellenden Lüf-
tungskonzept.  
 
Die Nachströmung der Luft innerhalb jeder Wohnung  
erfolgt durch Raumluftverbund über Türunterschnitte von 
max. 2cm, in die Wohnungen über sogenannte Außen-
luftdurchlasselemente und / oder Fensterfalzlüfter, die in 
den Fensterrahmen integriert sind. 
 
Innen liegende Bäder und WC-Einheiten werden über 
ein mechanisches Einrohrlüftungssystem entlüftet. Das 
Einschalten der Lüfter erfolgt über Lichtschalter mit 
Nachlaufrelais.  
 
In den Küchen sind keine Abluft-Abzugshauben vorge-
sehen. Falls vom Gesellschafter gewünscht, sind 
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Umlufthauben im Zuge der eigenen Kücheninstallation 
zu installieren. 
 
  
3.4 Fördertechnik 
 
Der Einbau von Aufzugsanlagen ist derzeit nicht Teil der 
budgetierten Planung. Rahmenbedingungen und Raum-
bedarf für zwei Aufzugsanlagen wurden aber planerisch 
berücksichtigt. Ein nachträglicher Einbau ist somit ein-
fach möglich. 
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3.5 Sanitärausstattung 
 
Objekte aus Sanitärporzellan, Bade- und Duschwannen 
aus Acryl, Standardfarbe.  
Armaturen in verchromter Ausführung. Wasserleitungen 
aus Kunststoff oder Edelstahl, mit DVGW-Zulassung. 
Abwasserleitungen in PVC-Rohr. 
 
3.5.1 WC 
• Tiefspülklosett als Wandhänge-WC, Fabrikat Kera-

mag, Serie Renova Nr. 1 Plan mit eingebautem 
Spülkasten 

• Porzellanhandwaschbecken, als Anbauwaschtisch, 
Fabrikat Keramag, Serie Renova Nr.1 Plan, ca. 40 
cm breit 

• Einhebelmischbatterie mit Zugstangenablaufgarni-
tur, Fabrikat Grohe Serie Concetto, Kalt- und Warm-
wasser. 

 
3.5.2 Bad 

• Einbauwanne Acryl, ca. 170/75 cm, Lauchhammer S 
Galatea 

• Einhebel-Mischbatterie, unter Putz, Fabrikat Grohe, 
Serie Concetto  

• Brauseschlauch und Handbrause auf Putz  
• Duschtasse Vitra Normus Acryl ca. 75/90 cm bzw. 

90/90 cm gemäß Grundriss 
• Einhebel-Mischbatterie unter Putz Fabrikat Grohe, 

Serie Concetto mit Gleitstange, Brauseschlauch und 
Handbrause auf Putz  

• Porzellanwaschtisch, Fabrikat Keramag, Serie Re-
nova Nr.1 Plan, ca. 60 cm breit 

• Einhebel-Mischbatterie mit Zugstangenablaufgarni-
tur, Fabrikat Grohe Serie Concetto, Kalt- und Warm-
wasser 

• Tiefspülklosett als Wandhänge-WC, Fabrikat Kera-
mag, Serie Renova Nr.1 Plan mit eingebautem Spül-
kasten 

• Glasspiegel ca. 100 x 60 cm 
 
Hinweis: Duschtrennwände (Glas o. ä.) sind nicht im 
Budget enthalten und sind vom Gesellschafter zu planen 
und zu finanzieren.  
 

3.5.3 Waschmaschinenanschluss 
Anschluss für Waschmaschine gemäß Planung. 
 
Grundsätzlich gilt, dass andere Objekte und Armaturen 
wählbar sind, wobei die Mehr- oder Minderkosten wäh-
rend der individuellen Planung ermittelt werden und mit 
dem Gesellschafter abgerechnet werden. 
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Perspektive Straßenecke Böttcherstr. / Filterstr.  
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4 Qualitäten der Wohnungen 
 
4.1 Allgemein 
 

4.1.1 Schallschutz 
 
Bezüglich des Schutzes gegen Schallübertragung zwi-
schen den einzelnen Wohneinheiten gelten die erhöhten 
Werte der DIN 4109-5. Damit wird ein erhöhter Schall-
schutz für Wohnungen sichergestellt. 
 
Zum Schutz gegen Geräusche aus haustechnischen An-
lagen aus fremden Bereichen, wird gemäß VDI 4100 ein 
höchstzulässiger Schalldruckpegel von LAF,max,nT  ≤  27 
dB(A) vereinbart. 
 
Anforderungen an den Schallschutz innerhalb einer 
Wohneinheit sind nicht vereinbart. Der Schallschutz ge-
gen Außenlärm entspricht den Anforderungen gemäß 
der zum Zeitpunkt der Erstellung der Baubeschreibung 
baurechtlich eingeführten DIN 4109-1 bzw. der Bauord-
nung Mecklenburg-Vorpommern.  
 
Die Schallschutzkonzeption kann aus technischen Grün-
den nachträglich nicht mehr geändert werden. Sie behält 
deshalb auch Bestand, wenn zum Zeitpunkt der Ab-
nahme die allgemein anerkannten Regeln der Technik 
einen höheren Schallschutz definieren. 

 
 

4.2 Wände/Decken 
 

4.2.1 Tragende Wände 
 
Holzrahmenbauwände mit raumseitiger Gipsfaserplatte 
oder Strohbauplatte vor Installationsebene;  
Holzmassivwände, in sichtbaren Bereichen mit Holz-
oberfläche in Sichtqualität  

 
4.2.2 Decken 

 
Holzmassivdecken mit Holzoberfläche in Sichtqualität 
 

4.2.3 Nichttragende Trennwände 
Innenwände als Holzständerwerk- oder Holzmassivkon-
struktionen; oder Strohbauplatten als selbsttragende In-
nenwand, je nach Schallschutz-Anforderung mit oder 
ohne Ständerwerk 
 

4.2.4 Wandfliesen Bad, Duschbad und WC 
Bäder und WC’s mit Wandfliesen, entsprechend der De-
tailplanung (Ladenverkaufspreis der Fliese 30,- €/m² 
incl. MwSt.) 
 

4.2.5 Küche 
Fliesenspiegel ca. 3,00 m² im Arbeitsplattenbereich nach 
Abstimmung mit dem Gesellschafter (Ladenverkaufs-
preis der Fliese: 30,- €/m² incl. MwSt.) 
 
 
4.3 Fußböden 
 

4.3.1 Fußböden 
Estrich: Schwimmender Estrich in allen Räumen der 
Wohnung 
 

Bauteil   Bewertetes 
Schalldämmmaß  

DIN 4109 - 5 

Bewerteter 
Norm-

Trittschallpegel 
DIN 4109 - 5 

Trennwände 
    

Trennwände zwischen 
fremden Wohnungen 

≥ 56 dB - 

Wohnungstrennwände 
zum Treppenhaus 

≥ 56 dB - 

Trenndecken 
    

Wohnungstrenndecken 
zwischen fremden 
Wohnungen 

≥ 57 dB ≤ 45 dB 

Terrassen über 
Wohnungen 

 
- ≤ 45 dB 

Decken unter Bad 
und WC 

 
≥ 57 dB ≤ 47 dB 

Türen 
    

von Treppenhäusern in 
abgeschlossene 
Dielen/Flure der 
Wohnungen 

≥ 32 dB - 

von Treppenhäusern 
direkt in Wohnräume 

≥ 42 dB - 

Treppen 
    

Treppenläufe und -
podeste 

 
- ≤ 47 dB 
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Bodenbelag: Schlaf- und Wohnräume, Küchen, Flure: 
Massivparkett Materialstärke ca. 8 mm, Eiche Natur mit 
Holzsockelleisten 
Abstellräume: Linoleum 
Bäder, Gäste-WC: Bodenfliesen (Ladenverkaufspreis 
der Fliese 25,- €/m² incl. MwSt.) 
 

4.3.2 Dachterrassen und Balkone 
Hartholzbelag, z.B. Bangkirai oder Lärche  
 
 
4.4 Türen 
 

4.4.1 WE-Türen 
Holztürblatt endbehandelt mit Holzumfassungszarge, 
einbruchhemmende Ausführung nach WK2, zwei Bän-
der, 3-fach Bolzenverriegelung und Sicherheitsbeschlag 
mit Ziehschutz in Edelstahl. 
Türstopper in Edelstahl, mit Gummipuffer. 
 

4.4.2 Zimmertüren 
Rahmenholz mit Röhrenspankern, Oberfläche glatt, 
Gewicht ca. 17 kg/m²,  
Oberfläche weiß fertig beschichtet oder lackiert, gefälzt 
einschlagend in Holzumfassungszarge mit Edelstahldrü-
ckergarnitur, dreiteiligen Edelstahlbeschlägen, Türhöhe 
2,13 m. 
Türstopper in Edelstahl, mit Gummipuffer. 
 
 
4.5 Küche 
 
Die Installationen für hochwertige Einbauküchen werden 
ausreichend dimensioniert vorgehalten (Wasser-/Abwas-
seranschluss, Elektroanschluss für Herd, Spülmaschine, 
Doppelsteckdosen im Arbeitsbereich).  
 
 

5 Allgemeine Bereiche 
 
5.1 Eingangsbereiche 
Briefkastenanlage, Bodenbelag Naturstein, z.B. Anröch-
ter Dolomit. 
 
5.2 Treppenhäuser 
Treppenhauswände in Holzmassiv- oder Holzrahmen-
bauweise; Treppenläufe und Zwischenpodeste als Holz-
massivbauteile, schallentkoppelt; Geländer als Stahlge-
länder, Rahmenkonstruktion mit Füllstäben und Holz-
handlauf, Eiche natur oder ähnlich. 
Treppenräume werden als unbeheizte Pufferzonen aus-
gebildet 
 
5.3 Carport für Pkw (Carsharing) und Fahrräder 
Pflasterflächen auf fachgerechtem Unterbau 
 
5.4 Abstell- und Nebenräume im EG 
Metallgittertrennwände mit entsprechenden Türen, Be-
ton geflügelt oder Zementestrich. 
 
 

6 Sonstiges 
 
6.1 Außenanlagen 
Gehwegflächen und Standort für Restwertstoffe gemäß 
Grundriss / Lageplan mit Pflaster auf fachgerechtem Un-
terbau, Gemeinschaftsflächen begrünt. 
 
6.2 Erschließung 
Entsorgungsleitungen von Schmutzwasser durch An-
schluss an den öffentlichen Straßenkanal, Regenwasser 
wird möglichst auf dem Grundstück versickert oder in 
den öffentlichen Straßenkanal geleitet.  
Anschlüsse der öffentlichen Versorgungsträger für Was-
ser, Strom, Telefon. 

Der Telefonanschluss und ggf. Kabelanschluss für jede 
Wohnung muss auf eigene Kosten des Gesellschafters 
bei dem Netzbetreiber beantragt werden. 
 
6.3 Schließanlage 
Generalschließanlage als Gruppenschließanlage für 
jede Hausgemeinschaft. 
 
6.4 Gestaltung 
Die Gestaltung der Gebäude unterliegt den Auflagen 
aus folgenden Satzungen: 
 Gestaltungssatzung 
 Sanierungssatzung 

Denkmalverordnung 
 
Auflagen und Vorgaben der Genehmigungsbehörden 
sind in der weiteren Planung zu berücksichtigen. 
 
Grundlage der Bauausführung ist die Baubeschreibung, 
Fortschreibungen sind auf Grundlage des GbR-Vertrags 
möglich. Bautechnisch notwendige Änderungen, die die 
Qualität nicht beeinträchtigen, bleiben vorbehalten. 
Zur Anwendung kommen die im Jahr 2025 gültigen Vor-
schriften der Bauordnung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (LBauO M-V). 
 
 
Anmerkung: Für alle in dieser Baubeschreibung genann-
ten Fabrikate und Typen gilt der Zusatz „oder gleichwer-
tig“, sie sind lediglich als qualitative Beschreibung zu 
werten. 
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Zur Planung des Gebäudes 
Der Planungsstand entspricht der Leistungsphase 4 
(Genehmigungsphase) gemäß Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure (HOAI).  
Die Genehmigung des Bauantrags liegt seit dem 
06.12.2025 vor. 
 
 
Organisation der Baugruppe 
Unsere Baugruppe ist als Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) organisiert, laut Eintragung im Gesell-
schaftsregister mit dem Zusatz „eGbR“. Der Gesell-
schaftervertrag beinhaltet klare Regeln für die notwendi-
gen Beschlüsse der Gesellschaft.  
Die Grundlagen des Projektes (Anzahl der Geschosse, 
ungefähre Größe der Wohnungen, Lage der Wohnungs-
trennwände, Bautechnik und Ausbaustandards sowie 
Lage der Versorgungsschächte) wurden von den Initia-
toren festgelegt.  
 
 
Individuelle Grundrisse 
Erfahrungsgemäß können nicht alle Entscheidungen zur 
Gestaltung der Wohnungen zu Beginn eines Projekts 
von den Gruppenmitgliedern getroffen werden. Wir bera-
ten die Mitglieder und erarbeiten individuelle Grundrisse, 
soweit dies technisch möglich und sinnvoll ist. 
Dazu haben wir ein 5-Stufen-Verfahren zur Steuerung 
eines Planungsprozesses mit Nutzerbeteiligung entwi-
ckelt. Jede/r Gesellschafter/In hat die für die eigene 
Wohneinheit mit den Architekten erarbeiteten Planstufen 
innerhalb einer angemessenen Frist freizugeben, damit 
werden die Planungsinhalte verbindlich festgelegt.   
 
 
 
 
 

Plan A 
Rohbaudarstellung mit allen Wänden, Türöffnun-
gen, Lage der Badobjekte  
Grundrisszeichnung im M 1 : 100 

 
Plan B 

Ausstattungsliste der Wohneinheit mit Angaben zu 
Sonderwünschen wie Badobjekte, Bodenbeläge, 
Sondereinbauten 

 
Plan C 

Darstellung der Elektroplanung mit Schaltern,  
Dosen und Auslässen 
 

Plan D 
Darstellung der Sanitärräume, M 1 : 20, Grundriss, 
Wandabwicklungen 
 

Plan E 
Bestimmung der Oberflächen, Farben, Auflistung 
pro Raum 
 

 
Nach Abschluss der Baumaßnahme wird die eGbR der 
Bauherrengemeinschaft in eine Gemeinschaft nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) umgewandelt, so 
dass jedes Baugruppenmitglied nach Abschluss der 
Maßnahme eine eigene Eigentumswohnung besitzt und 
darüber verfügen kann.  
Darüber hinaus streben wir an, dass die einzelnen 
Hausgemeinschaften (Hausgemeinschaft Böttcherstraße 
– Hausgemeinschaft Filterstraße / Papenstraße) sepa-
rate Rechte bekommen und möglichst unabhängig not-
wendige Entscheidungen über Instandhaltungsrücklagen 
und -maßnahmen ihres Hauses treffen können.     
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Kosten und Finanzierung 
Die Finanzierung des Grundstückskaufs und die Pla-
nungs- und Entwicklungskosten bis zum Bauantrag wer-
den über Einlagen und Darlehen der bisherigen Gesell-
schafter gesichert.  
 
Die weitere Finanzierung ist als Baugruppe zu organisie-
ren. Wir haben das Finanzierungsmodell bereits mit der 
GLS-Bank Bochum abgestimmt, sie wird unser Vorha-
ben begleiten. 
 
Grundsätzlich schließt jedes Baugruppenmitglied seine 
eigene individuelle Finanzierung ab, die zunächst über 
eine Grundschuld im Grundbuch der noch ungeteilten 
Grundstücke abgesichert wird. Zwingend ist, dass jedes 
Gruppenmitglied bei der GLS-Bank finanziert. 
 
Nach Erteilung der Baugenehmigung und der Bestäti-
gung der Abgeschlossenheit – die einzelnen Wohnun-
gen sind damit definiert – werden wohnungsbezogene 
Grundbuchblätter angelegt. Damit wechselt die Besiche-
rung auf eine individuelle Grundschuld eines jeden Bau-
gruppenmitglieds für die eigene Wohnung. 
  
Je nach Wohnungsgröße, Einkommenslage und Eigen-
kapitalhöhe werden die Individualfinanzierungen mit un-
terschiedlichen Zinsen und Tilgungssätzen ausgestattet 
werden. Es ist aber damit zu rechnen, dass mindestens 
20% Eigenkapital vorhanden sein muss und entspre-
chendes Einkommen der Bank darstellbar sein muss. 
 
Wir streben an, eine Förderung der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau für nachhaltige Gebäude zu ermöglichen. 
Dadurch sind deutlich zinsverbilligte Kredite möglich.  
 
  Aktueller Stand der Kostenkalkulation  
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Kosten der Wohnung 
Die Baugemeinschaft ist verantwortlicher „Bauherr“, d. h. 
sie erstellt gemeinsam die Gebäude. Dies bedeutet, 
dass dem einzelnen Baugruppenmitglied kein Festpreis 
zugesichert wird, sondern, dass die tatsächlich angefal-
lenen Kosten nach einem festgelegten Berechnungs-
schlüssel umgelegt werden. 
 
Die Formel dazu geht so: 
Alle Kosten inklusive Umsatzsteuer werden zusammen-
gerechnet, die Sonderwünsche einzelner Gesellschafter 
abgezogen, und die restliche Summe wird durch die tat-
sächlich entstandene Wohnfläche (ermittelt nach Fertig-
stellung) der Häuser geteilt. Es ergibt sich dadurch ein 
Basispreis pro m² Wohnfläche. 
 
Jede Wohnung erhält nach Qualität der Lage der Woh-
nung im Haus und nach absoluter Größe der Wohnung 
einen Umlagefaktor. Die Kosten werden dann gem. des 
Umlageschlüssels nach Wertigkeit der Wohnungen um-
gelegt. Das heißt, die Wohnungen im EG sind günstiger 
als die Wohneinheiten in den Obergeschossen mit z.T. 
größerer Raumhöhe. 
 
Nach der Baugenehmigung werden wir in die Entwurfs-
planung einsteigen und eine sehr sorgfältige Kostenbe-
rechnung mit Einzelmaßnahmen erstellen. Diese Kos-
tenberechnung wird das Baubudget bestimmen und die 
Grundlage für die individuellen Finanzierungen darstel-
len. 
 
Wir werden Ratenzahlungen, die nach Baufortschritt fäl-
lig werden, angelehnt an die üblichen Raten der Makler- 
und Bauträgerverordnung entwickeln und mit der GLS-
Bank abstimmen. Diese Raten sind dann verbindlich. 
 
Nach Feststellung der Gesamtkosten werden die Wohn-
einheiten aufgemessen und die tatsächliche Wohnfläche 

nach der Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 
(Wohnflächenverordnung - WoFlV) ermittelt. Balkone 
gehen dabei zu 50% ein, ebenso wie Terrassen im EG 
und Dachterrassen. 
Zusätzlich werden Sonderwünsche, Mehr- oder Minder-
leistungen pro Wohneinheit ermittelt und schließlich in 
der Kostenfeststellung dargestellt.  
 
 
Wärmeschutz und Förderung durch die KfW 
Der Wärmeschutz wird gemäß den Anforderungen der 
zum Zeitpunkt des Bauantrages gültigen Anforderungen 
des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ausgeführt. Ergän-
zend dazu wird durch zusätzliche energetische Maßnah-
men zur Senkung des Jahresprimärenergiebedarfes die  
Förderung „Klimafreundliches Wohngebäude (Effizienz-
haus 40)“ entsprechend den Regelungen zum Zeitpunkt 
des Bauantrages ermöglicht. 
 
Darin können zinsgünstige Darlehen in Höhe von bis zu 
150.000€ beantragt werden.  
 
Weitere Informationen zur Förderungsmöglichkeit sind 
auf der KfW Homepage zu finden: https://www.kfw.de/in-
landsfoerderung/Privatpersonen/Neu-
bau/F%C3%B6rderprodukte/Klimafreundlicher-Neubau-
Wohngeb%C3%A4ude-(297-298)/ 
 
 
 
Wir sind uns bewusst, dass die derzeit kalkulierten Kos-
ten trotz der großen Flächeneffizienz hoch sind, wollen 
und müssen aber vor dem Hintergrund gestiegener Bau-
kosten von realistischen Zahlen ausgehen. 
 
Wir arbeiten derzeit intensiv daran arbeiten, im direkten 
Gespräch mit ausführenden Firmen mögliches Einspar- 
potential zu eruieren.  

Zu prüfen ist auch, ob für einzelne Bauteile von Bauteil-
börsen angebotene Recycling-Baustoffe genutzt werden 
können.  
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Aufnahme in die Baugruppe 
Nach ersten Abstimmungen mit der Architektin über Ver-
fügbarkeit und Zuschnitt der Wohnung stellt jede  
an einer Aufnahme in die Baugemeinschaft interessierte 
Partei eine eigene individuelle Kreditanfrage bei der 
GLS-Bank. Das Ergebnis dieser Bonitätsprüfung liegt 
nach unseren Erfahrungen innerhalb einer Woche vor. 
Nach Erhalt der Bonitätszusage kann die Partei einen 
Aufnahmeantrag an die Baugruppe stellen. Über die 
Aufnahme entscheidet die Baugruppe kurzfristig. 
 
Architektin selbst mit dabei 
Projektinitiatorin der Arbeitsgemeinschaft „Quartier  
33F – F wie Familie“ ist die Architektin Prof. Silke 
Flaßnöcker, die mit ihrer Familie selbst in das Gebäude 
einziehen wird.  
 
Wir haben als Arbeitsgemeinschaft ein großes Interesse, 
ein möglichst optimiertes Gebäude mit anspruchsvoller 
Architektur zu finanzierbaren Preisen zu erstellen. Auch 
weil die beteiligte Architektin selbst an diesem Kostenri-
siko beteiligt ist, werden wir alles dafür tun, die Kosten 
zu minimieren und das Ergebnis zu optimieren.  
 
Chancen und Risiken 
Baugruppen sind in der Lage, Wohnungseigentum ohne 
Maklerkosten oder Gewinn eines Bauträgers relativ 
preisgünstig zu erstellen. Die Möglichkeit der Einfluss-
nahme der Gesellschafter auf die Gestaltung der Woh-
nung ist groß. 
 
Die Organisationsform einer Bauherrengemeinschaft in 
Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann müh-
sam werden. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit 
den Gesellschaftern gehört zum Konzept. Wir glauben 
jedoch, dass durch die recht klaren Vorstellungen der 
GbR in Bezug auf Grundstück, Gebäude, Wohnungs-
schnitte, Standards und Kostenverteilungsschlüssel 

„Leitplanken“ aufgestellt sind, die Vieles schon festle-
gen, aber dennoch genügend Entscheidungsspielraum 
für die Wohnungen der Gesellschafter zulassen. 
 
Ein Risiko ist die Kostensicherheit. Die Kosten werden 
seriös und sorgfältig ermittelt, jedoch sind die angegebe-
nen Kostenverteilungen keine Festpreise. Die tatsächli-
chen Gesamtkosten werden auf die Wohneinheiten nach 
dem oben beschriebenen Schlüssel umgelegt, das kann 
Schwankungen unterliegen.  
 
Das Verfahren ist in einer GbR offen und transparent.  
 
Ungeklärt ist zur Zeit die Handhabung des Finanzamtes 
zur Grunderwerbssteuer. Das kann im ungünstigsten 
Fall für Gesellschafter, die nicht bereits beim Grund-
stückserwerb in der GbR beteiligt sind, Zusatzkosten 
von 6% der Kosten der Wohnung darstellen. 
 
Zeitplan 
Gesellschaft bürgerlichen Rechs gegründet 04.2024 
Grunderwerb    10.2024 
Baugenehmigung   12.2025 
Aufnahme Gruppenmitglieder                  ab sofort 
Gesamtfertigstellung (geplant)  12.2027 
 
 
 
Wir freuen uns sehr über Interesse an unserem Projekt 
und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung: 
 
Kontakt: Silke Flaßnöcker 
Mobil: 0178 - 1877392 
E-Mail:  Quartier33F@web.de 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Perspektiven Gemeinschaftsgarten  


